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(4) Die Schulen werden von der Jugendhilfe sowie den 
Familien- und Jugendberatungsstellen gemäß geltendem 
Recht bei der Arbeit zur Erfüllung ihrer Unterrichts- und 
Erziehungsaufgaben bzw. bei der Zusammenarbeit mit den 
Eltern unterstützt.

III.

§13
Leitung der Schule

(1) Die Schule wird unter Mitwirkung aller an Unterricht 
und Erziehung Beteiligten vom Direktor geleitet.

(2) Für spezielle Leitungsaufgaben werden ein oder mehrere 
stellvertretende Direktoren eingesetzt.

(3) Die Ernennung des Direktors und der stellvertretenden 
Direktoren erfolgt gemäß geltender Rechtsvorschriften.4

(4) Gehören zu einer Schule Hort, Internat, Vorschulteil, so 
kann ein Hortleiter, Internatsleiter, Leiter des Vorschulteils 
eingesetzt werden.

§ 14 
Direktor

(1) Der Direktor ist für alle schulischen Angelegenheiten 
zuständig, sofern keine anderweitigen Kompetenzen seitens 
der Schulaufsichtsbehörde, des Schulträgers, der Kommune 
und der Mitwirkungsgremien vorliegen. Er vertritt die Schule 
nach außen.

(2) Der Direktor ist Dienstvorgesetzter der an der Schule 
tätigen Pädagogen, pädagogischen und technischen Mitarbeiter 
und ihnen gegenüber weisungsbefugt.

(3) Der Direktor ist gemeinsam mit den Pädagogen für die 
Durchführung und den geordneten Ablauf der Unterrichts-, 
Erziehungs- und Verwaltungsarbeit an der Schule — ein
schließlich der Arbeit im Schulhort, im Internat sowie im 
Vorschulteil — verantwortlich. Er stützt sich dabei auf die 
Mitwirkungsgremien/1 In diesem Rahmen ist er insbesondere 
verpflichtet
— Schulkonzepte zu entwickeln, mit den zuständigen Gremien 

und Stellen zu beraten bzw. abzustimmen und auf ihre 
Verwirklichung hinzuwirken;

— sich über Ergebnisse, Bedingungen und Prozesse der 
Unterrichts-, Erziehungs- und Verwaltungsarbeit zu infor
mieren, zu diesem Zweck zu hospitieren und bei Verstößen 
gegen geltendes Recht, gegen den ordnungsgemäßen
Ablauf der schulischen Arbeit einfcugreifen;

*
— die Pädagogen zu beraten, ohne ihren pädagogischen Frei

raum unnötig oder unzumutbar einzuengen, auf ihre Fort
bildung hinzuwirken und für ihre Kooperation zu sorgen 
sowie sie in Entscheidungsfindungen zur Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit der Schule und ihrer Leitung einzube
ziehen ;

— die Arbeit der Eltern- und Schülervertretungen zu unter
stützen sowie mit ihrem Einverständnis an Schüler- und 
Elternversammlungen mit beratender Stimme teilzuneh
men;

— mit den an der Schule tätigen Pädagogen und Mitarbeitern, 
dem Schulträger und der zuständigen Schulaufsichtsbe
hörde, den Leitern und Lehrkräften von polytechnischen 
Einrichtungen, den Betrieben und zuständigen Stellen für 
die'Berufsausbildung, den zuständigen Stellen der Jugend
hilfe, des Gesundheits- sowie Sozialwesens, Einrichtungen 
des Sonderschulwesens und mit der Öffentlichkeit zusam
menzuarbeiten ;

— an der Schule zu unterrichten, sich für seine Lehr- und 
Leitungstätigkeit fortzubilden.

4 Z. Z. gilt die Verordnung vom 30* Mai 1990 über die Mitwirkungs
gremien und Leitungsstrukturen im- Schulwesen (GBl. I Nr. 32 S. 294).

(4) Der Direktor bewirtschaftet die Schule mit den durch 
den Schulträger zugewiesenen Haushaltsmitteln. Er übt auf 
dem Grundstück der Schule das Häusrecht aus. Über die 
außerschulische Nutzung der Schulanlagen entscheidet der Di
rektor im Einvernehmen mit der Schulkonferenz und dem 
Schulträger. Der Unterricht, der außerunterrichtliche Bereich 
und das gesamte Leben an der Schule dürfen durch eine sol
che Nutzung nicht beeinträchtigt werden.

§15
Stellvertretende Direktoren, Hortleiter, 

Internatsleiter

(1) Die Aufgabenbereiche stellvertretender Direktoren, 
von Hort- und Internatsleitern sowie Leitern des Vorschul
teils werden durch den Direktor in gemeinsamer Absprache 
festgelegt.

(2) Stellvertretende Direktoren, Hort- und Internatsleiter 
sowie Leiter des Vorschulteils sorgen selbständig im Auftrag 
des Direktors für eine rechtmäßige, sachgerechte Ausführung 
und einen ordnungsgemäßen Ablauf der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit im Rahmen ihrer speziellen Leitungsauf
gaben.

§ 16 
Pädagogen

(1) Pädagoge im Sinne dieser Verordnung ist, wer nach 
entsprechender Ausbildung an einer Schule beruflich und 
selbständig Unterricht erteilt bzw. beruflich und selbständig 
Erziehungsarbeit im außerunterrichtlichen Bereich der Schule 
leistet, als Lehrer, Lehrkraft für produktive Arbeit, Lehrkraft 
für Fachpraxis bzw. Erzieher oder Freizeitpädagoge sowie als 
Pädagoge in Beratungsstellen für pädagogische Rehabilitation 
tätig ist.

(2) Das Arbeitsverhältnis der Pädagogen wird durch einen 
entsprechenden Vertrag mit der zuständigen Schulaufsichts
behörde begründet, geändert und gegebenenfalls beendet.

(3) Die Pädagogen sind der Verfassung, den Gesetzen, 
geltenden" Rechtsvorschriften und den übrigen für sie gelten
den Vorschriften und Anordnungen sowie den Beschlüssen der 
Konferenzen der Pädagogen verpflichtet. Die Pädagogen ge
stalten in diesem Rahmen Unterricht und Erziehung in eige
ner pädagogischer Verantwortung. Ihr pädagogischer Frei
raum darf nicht unnötig oder unzumutbar eingeengt werden.

(4) Die Pädagogen haben über dienstliche Angelegenheiten 
Schweigepflicht zu wahren. Diese Verpflichtung erlischt nicht 
mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

(5) Unbeschadet des Rechts der Pädagogen, ihre eigene 
Meinung im Unterricht und im außerunterrichtlichen Bereich 
zu äußern, sorgen sie dafür, daß auch andere Auffassungen 
zum Ausdruck gebracht werden können. Sie nehmen Rück
sicht auf Empfindungen und Überzeugungen der an der 
schulischen Arbeit Beteiligten.

(6) Es gehört zu den Dienstpflichten der Pädagogen, die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu planen, vorzubereiten 
und auszuwerten, sich selbständig und eigenverantwortlich 
fortzubilden. Sie beraten Eltern und Schüler in Fragen der 
schulischen Erziehung. _

(7) Die Pädagogen haben das Recht auf Mitwirkung und 
Mitbestimmung in den pädagogisch-inhaltlichen und organi
satorischen Angelegenheiten der Schule und deren Leitung. 
Sie nehmen dieses Recht durch ihr Stimmrecht in den ver
schiedenen Mitwirkungsgremien wahr.

(8) Die Pädagogen nehmen die Fürsorge- und Aufsichts
pflicht der Schule, einschließlich Sicherheitserziehung und 
Unfallverhütung, wahr. Sie können Schülern gegenüber 
Anweisungen erteilen, sofern das deren Unterrichtsarbeit und 
Verhalten in der Schule und im außerunterrichtlichen 
Bereich betrifft.

(9) Die Pädagogen införmieren Schüler und Eltern über ihre 
Unterrichtsvorhaben bzw. über Vorhaben im außerunterricht-


